
Bekanntmachung 
über die Auslegung  

zum Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben  

Auflassung des Bahnübergangs "Reimlingen I" samt Leit- und Sicherungstechnik 

der Strecke 5300 Augsburg – Nördlingen, Bahn-km 66,663 

(Geschäftszeichen: 651ppb/009-2024#017) 

 

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen den ersatzlosen Rückbau des Bahnübergangs 

Reimlingen I der Strecke 5300 Augsburg – Nördlingen bei Bahn-km 66,663. Der aufzulassende 

Bahnübergang befindet sich östlich von Reimlingen und verläuft parallel zum Steppachgraben.  

Die Auflassung umfasst den Rückbau der Bahnübergangsausrüstung, des Betonschalthauses 

sowie der Beschilderung. Künftig werden die Gleise durch Geländer begrenzt.  

Als notwendige Folgemaßnahme wird der bestehende bahnparallele öffentlich gewidmete Feldweg 

nordwestlich der Bahnstrecke in einen Kfz-tauglichen Ersatzweg ertüchtigt, so dass die 

Erreichbarkeit der umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen durch Nutzung des 

Ersatzwegs und der Querung am Bahnübergang Reimlingen II (Heuweg), Bahn-km 67,5, 

gewährleistet wird. 

 

Das Eisenbahn-Bundesamt führt auf Antrag der DB InfraGO AG (Vorhabenträgerin), vom 

24.07.2024 für das genannte Bauvorhaben das Anhörungsverfahren nach § 18a Abs. 3 

Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) durch. Für das Bauvorhaben einschließlich der 

landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in der 

Gemeinde Reimlingen beansprucht. Da das beantragte Vorhaben weniger als 2.000 m² Fläche in 

Anspruch nimmt, sind die Prüfwerte des § 14a i. V. m. Anlage 1 UVPG nicht erreicht, sodass keine 

Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

 

Die Auslegung des Plans (Zeichnungen und Erläuterungen) mit den entscheidungserheblichen  

Unterlagen wird gemäß § 18a Abs. 3 AEG durch eine Veröffentlichung im Internet in der Zeit  

vom 04.06.2025 bis einschließlich 03.07.2025 
bewirkt. 

 

Die Unterlagen sowie weitere Informationen zu dem Vorhaben finden Sie ab dem 
04.06.2025 im Antrags- und Beteiligungsportal des Bundes für Verkehr und Offshore-Vorhaben 

unter  

https://beteiligung.bund.de/DE/VorhabenFindenUndBeteiligen/Karte/vorhabenuebersicht-karte.html 
 

Auf Verlangen eines Beteiligten kann eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung 

gestellt werden. Hierfür ist die Anhörungsbehörde während der Dauer der Veröffentlichung im 

Internet (04.06.2025 bis einschließlich 03.07.2025) schriftlich unter der Adresse: Eisenbahn-

Bundesamt, Außenstelle München, Arnulfstraße 9/11, 80335 München, oder per E-Mail an  

Sb1-mue-nrb@eba.bund.de zu kontaktieren (§ 18a Abs. 3 Satz 2 AEG). 

https://beteiligung.bund.de/DE/VorhabenFindenUndBeteiligen/Karte/vorhabenuebersicht-karte.html
mailto:Sb1-mue-nrb@eba.bund.de


 

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß § 18a Abs. 4 

Satz 1 AEG bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist - bis einschließlich 

17.07.2025 - beim Eisenbahn-Bundesamt Einwendungen gegen den Plan erheben. Die 

Einwendungen sind elektronisch über das Antrags-und Beteiligungsportal zu erheben. 

Möglich ist es auch, Einwendungen in schriftlicher Form an das Eisenbahn-Bundesamt, 

Außenstelle München, Arnulfstraße 9/11, 80335 München, oder per E-Mail an Sb1-mue-

nrb@eba.bund.de zu richten. Für den Beginn der Einwendungsfrist ist die Veröffentlichung 

im Antrags-und Beteiligungsportal maßgeblich. Eine über die Einwendungsfrist 

hinausgehende Bereitstellung der Planunterlagen im Antrags- und Beteiligungsportal 

verlängert diese nicht. Die Einwendung soll das Geschäftszeichen des Vorhabens sowie 

die Adresse des Einwenders enthalten. 

Nach Ablauf der genannten Frist sind Einwendungen, die nicht auf besonderen 

privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen (§ 18 Abs. 1 Satz 3 AEG in Verbindung 

mit § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen 

sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG). 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 

oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 

Einwendungen), ist ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen 

Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als 

Bevollmächtigter bestellt worden ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit 

einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein. Vertreter kann nur eine natürliche 

Person sein. Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung erfolgt. 

2. Diese Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der anerkannten Vereinigungen 

nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG von der Auslegung des Plans. 

3. Das Eisenbahn-Bundesamt kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen 

Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 18a Abs. 5 AEG). Weiterhin kann das 

Eisenbahn-Bundesamt anstelle einer mündlichen Erörterung eine Online-Erörterung 

durchführen (§ 18a Abs. 6 AEG). Findet ein mündlicher bzw. digitaler Erörterungstermin 

statt, werden diese ortsüblich und auf der Internetseite im Antrags- und Beteiligungsportal 

des Bundes für Verkehr und Offshore-Vorhaben unter 

https://beteiligung.bund.de/DE/VorhabenFindenUndBeteiligen/Karte/vorhabenuebersicht-

karte.html bekannt gemacht. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen 

erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Termin gesondert 

benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese durch 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 

eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten des Eisenbahn-Bundesamtes 
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zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne 

ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins 

beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen oder Abgabe 

von Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung 

entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 

zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren behandelt. 

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des 

Anhörungsverfahrens durch das Eisenbahn-Bundesamt entschieden. Die Zustellung der 

Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und anerkannten 

Vereinigungen nach § 18b Abs. 3 AEG kann durch öffentliche Bekanntmachung und 

Veröffentlichung der Entscheidung auf der Internetseite im Antrags- und Beteiligungsportal 

des Bundes für Verkehr und Offshore-Vorhaben unter 

https://beteiligung.bund.de/DE/VorhabenFindenUndBeteiligen/Karte/vorhabenuebersicht-

karte.html ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Veränderungssperre nach § 19 Abs. 1 

AEG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin ein 

Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG). 

8. Nähere Hinweise zum Datenschutz in Planfeststellungsverfahren siehe unter 

https://beteiligung.bund.de/DE/Service/Datenschutz/datenschutz_node.html. 

 

Eisenbahn-Bundesamt 

Außenstelle München 

München, 28.05.2025 
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